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Gestalterische Aufwertung der S-Bahn-Unterführungen 
in Mittersendling

Empfehlung Nr. 14-20 / E 03062 der Bürgerversammlung 
des Stadtbezirkes 07 – Sendling-Westpark am 19.11.2019

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17924

Anlage:
Empfehlung Nr. 14-20 / E 03062

Beschluss des Bezirksausschusses 07 - Sendling-Westpark vom 19.02.2020
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten:

1. Anlass der Vorlage / Kompetenzen

In der Bürgerversammlung des 07. Stadtbezirkes vom 19.11.2019 wurde in einer Emp-
fehlung die Gestaltung der „momentan ungenutzten Wandflächen in den beiden S-Bahn-
Unterführungen Mittersendling durch Künstler im Sinne von Urban Art“ gefordert. Dies 
könne „zum Beispiel mittels eines Wettbewerbs von Nachwuchskünstlern realisiert wer-
den.“

Die Begründung lautet wie folgt:
„Die S-Bahn-Unterführungen in Mittersendling am Bauernbräuweg bzw. Zielstattstraße 
sind im Vergleich zu anderen Münchner Unterführungen unattraktiv und deshalb verbes-
serungswürdig. Die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren bereits einige solcher 
Maßnahmen mit großem Erfolg umgesetzt. Bei dieser Gelegenheit kann die Beleuch-
tungsanlage in den Unterführungen überprüft und ggf. verbessert werden. Da der Unter-
halt dieser Unterführungen der Deutschen Bahn obliegt, bitte ich die Stadtverwaltung, 
mit der DB eine einvernehmliche Lösung im Sinne der Bürger zu finden.“

Die Empfehlung betrifft einen Vorgang, der nach Art. 37 Abs. 1 GO und § 22 GeschO 
des Stadtrates zu den laufenden Angelegenheiten zu zählen ist. Mit Beschluss vom 
19.03.2014 und vom 24.10.2018 beauftragte der Stadtrat das Kulturreferat mit der Um-
setzung eines umfangreichen Programms zur Förderung junger wie auch arrivierter 
Street Art- und Graffiti-Künstler*innen, in dessen Folge von 2016 bis 2018 mehr als 70 
nicht-kommerziellle Gestaltungsaktionen und Projekte finanziell und organisatorisch ge-
fördert oder initiiert wurden. 
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Da es sich um eine Empfehlung einer Bürgerversammlung handelt, die in ihrer Bedeu-
tung auf den Stadtbezirk beschränkt ist, muss diese nach Art. 18 Abs. 4 Satz 1 GO und § 
2 Abs. 4 Satz 1 Bürger- und Einwohnerversammlungssatzung vom Stadtrat bzw. Be-
zirksausschuss und gemäß § 9 Abs. 4 Spiegelstrich 2 der Bezirksausschusssatzung vom 
zuständigen Bezirksausschuss behandelt werden.

2. Im Einzelnen

Seit einigen Jahren entstehen an vielen Orten im Stadtbezirk Sendling-Westpark Arbei-
ten lokaler und internationaler Urban Art-Künstler*innen. So zum Beispiel entlang der 
Mauern des städtischen Betriebshofs an der Gmunder Straße oder aktuell die Arbeit „we 
the forest“ des spanischen Künstlers Escif an der Stützmauer Heckenstaller Straße. 
Auch wurden mehrere Unterführungen erfolgreich gestaltet, zum Beispiel die Innerkofler-
straße oder – als partizipatives Projekt – der Tunnel am Grasweg. Alle genannten Arbei-
ten entstanden mit maßgeblicher Unterstützung des Kulturreferats.

Daher ist auch die Förderung einer freien Gestaltung der Unterführungen am Bauern-
bräuweg bzw. an der Zielstattstraße möglich, zur Verfügung stehende Mittel vorausge-
setzt; ebenso die Unterstützung bei der Beantragung öffentlich-rechtlicher Genehmigun-
gen. Das Referat hat einen guten Einblick in die lokale Szene und kann bei Bedarf ge-
eignete (Nachwuchs)Künstler*innen für eine Gestaltung empfehlen. Inwiefern das Kultur-
referat die Gestaltung als Wettbewerb durchführen kann, ist eine Frage personeller Res-
sourcen.

Das Kulturreferat wird wegen einer möglichen Gestaltung der S-Bahn-Unterführungen 
Bauernbäuweg und Zielstattstraße mit der Eigentümerin Deutsche Bahn AG (DB) in Ver-
bindung treten. Erfahrungsgemäß erfordern die diesbezüglichen Abstimmungen und Ge-
nehmigungsverfahren mit der DB Zeit. Deshalb kann derzeit noch nicht über Ergebnisse 
berichtet werden. 

Eine mögliche Verbesserung der Beleuchtungsanlagen fällt in nicht in die Zuständigkeit 
der DB, sondern des Baureferats (BAU-T3). Das Kulturreferat hat das Baureferat infor-
miert.

Da sich die gesamte Empfehlung auf ein Geschäft der laufenden Verwaltung bezieht, 
wird das weitere Vorgehen auf dem Verwaltungsweg erfolgen.

Der Korreferent des Kulturreferats, Herr Stadtrat Quaas, der Verwaltungsbeirat für Kunst und 
Kultur gesellschaftlicher Bewegungen, Interkulturelle Kunst, Immigrantenkultur, Volkskultur, 
Herr Stadtrat Otto Seidl, sowie die Stadtkämmerei haben Kenntnis von der Vorlage.
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II. Antrag des Referenten:

Es wird beantragt, Folgendes zu beschließen:

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen.

2. Die weitere Behandlung der Bürgerversammlungsempfehlung erfolgt auf dem Verwal-
tungsweg.

3. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 03062 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 – 
Sendling-Westpark am 19.11.2019 ist satzungsgemäß erledigt.

III. Beschluss:
nach Antrag.

Der Bezirksausschuss des 07. Stadtbezirkes Sendling-Westpark der Landeshauptstadt Mün-
chen

Der Vorsitzende Der Referent

Günter Keller Anton Biebl
Berufsm. Stadtrat

IV. Wv. Kulturreferat (Vollzug)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zu IV. (Vollzug nach Beschlussfassung):

1. Übereinstimmung vorstehender Ausfertigung mit dem Originalbeschluss wird bestätigt.
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2. Abdruck von I. mit IV.
an GL-2 (4x)
an die Stadtkämmerei / Revisionsamt
an das Direktorium HA II / BA-Geschäftsstelle Süd (3x)
an das Kulturreferat Abt. 3 (2x)
mit der Bitte um Kenntnisnahme bzw. weitere Veranlassung.

3. Zum Akt

V. Abdruck von I. - IV.

1. An das referat

Es wird gebeten, von der Abänderung des Beschlusses durch den BA Kenntnis zu nehmen; 
der Beschluss betrifft auch Ihr Referat.
Wir erbitten umgehend Mitteilung, ob der Beschluss aus Ihrer Sicht vollzogen werden kann.

2. Zurück an das Kulturreferat

Der Beschluss vom referat

kann vollzogen werden

kann / soll nicht vollzogen werden (Begründung siehe Beiblatt)

VI. An das Direktorium – HA II/V

Der Beschluss des BA  kann vollzogen werden.

Der Beschluss des BA  kann / soll nicht vollzogen werden.
(Begründung siehe Beiblatt)

ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt)

Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren einzuho-
len.

München, den ..............................
Kulturreferat
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